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 Hinweise für die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten  

der staatlichen Pflichtfachprüfung 
in elektronischer Form 

 
Diese Hinweise gelten für die Prüfungsteilnehmenden, die sich dafür entschieden haben, die Aufsichtsarbeiten in 
elektronischer Form anzufertigen: 

 
Zu den schriftlichen Aufsichtsarbeiten sind von den Prüfungsteilnehmenden an allen Prüfungstagen 
mitzubringen: 
 

  ein mit Lichtbild versehener amtlicher Ausweis, 

  die zugelassenen Hilfsmittel. 

 

Es wird anheimgestellt, zur Anfertigung etwaiger Notizen Schreibpapier und Stifte mitzubringen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass handschriftliche Notizen / Ausführungen nicht zum Gegenstand der 

Klausurbearbeitung gemacht werden können, d.h. handschriftliche Notizen / Ausführungen werden nicht 

als Prüfungsleistung entgegengenommen werden. 

 
Das Justizprüfungsamt übernimmt keinerlei Verantwortung für das Vorhandensein von Uhren 
im Prüfungsraum oder für das richtige Funktionieren etwa dort vorhandener Uhren. Die 
Prüfungsteilnehmenden sind jeweils selbst dafür verantwortlich, dass sie sich über die Uhrzeit 
vergewissern können, d. h.  das Mitführen von Armbanduhren o. ä. wird anheimgestellt. Sonstige 
mitgebrachte Uhren sind für die Aufsichtskraft sichtbar auf den Tisch zu stellen bzw. zu legen. 
Mobiltelefone und Uhren mit datentechnischen Funktionen (sog. Smartwatches) sind jedoch 
während des Prüfungsverfahrens nicht zugelassen und können daher nicht für die Zeitmessung 
genutzt werden. 
 
 
Andere als die in der Liste der zugelassenen Hilfsmittel aufgeführte Bücher, Druckschriften und sonstige 
Hilfsmittel dürfen während der Prüfung nicht benutzt werden. Dies gilt auch für Mobiltelefone, 
Smartwatches, Rechner (mit Ausnahme des vom Justizprüfungsamt zur Verfügung gestellten PC) und 
andere technische Kommunikationsmittel.  
Bereits der Besitz eines solchen unzulässigen Hilfsmittels nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben steht 
der Benutzung regelmäßig gleich (§ 11 Abs. 1 Satz 2 ThürJAPO). Auf die Folgen der Benutzung/des 
Besitzes unzulässiger Hilfsmittel (§ 11 Abs. 1 ThürJAPO) wird ausdrücklich hingewiesen (siehe unten). 
 
Sie dürfen in die von Ihnen angefertigte Aufsichtsarbeit keine auf die Verfasserin / den Verfasser 
deutenden besonderen Kennzeichen einfügen.  
 
 Bitte beachten Sie zum Prüfungsablauf noch Folgendes:  
 
Sie müssen sich zu Beginn jedes Prüfungstags mit einer Ihnen zugeteilten Kennung am PC anmelden. 
Diese Kennung wird Ihnen am ersten Prüfungstag vor Beginn der Prüfung mitgeteilt.  
 
Mit Verkündung des Beginns der Bearbeitungszeit durch die Aufsichtsperson des JPA wird am PC die 
Bearbeitung freigegeben. Die Bearbeitungsmöglichkeit am PC wird mit Ablauf der Bearbeitungszeit 
automatisch beendet.   
 
Wenn Sie während der Prüfung Ihren Arbeitsplatz verlassen, ist im Prüfungsprogramm zwingend der 
Pausenmodus (Kaffeetassen-Icon) zu betätigen. Dies hat zur Folge, dass Ihre Bearbeitung bis zum 
erneuten Betätigen des Icons nicht für andere sichtbar ist. Der betätigte Pausenmodus bewirkt dagegen 
keine Unterbrechung des Laufs der Bearbeitungszeit. 
 
Nach dem Ende der Bearbeitungszeit ist der Aufgabentext vollständig wieder bei den Aufsichtspersonen 
abzugeben. 
 
Das Rauchen während der Aufsichtsarbeiten ist weder innerhalb noch außerhalb des Prüfungsraums 
gestattet. 
 
bitte Rückseite beachten! 
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Auf § 11 Abs. 1 und 3 ThürJAPO wird besonders hingewiesen: 
 
(1) Unternimmt es ein Kandidat, das Ergebnis einer schriftlichen Arbeit oder einer mündlichen Prüfung 

durch Täuschung, Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, unzulässige Hilfe anderer Kandidaten 
oder Dritter oder durch Einwirken auf Prüfungsorgane oder auf von diesen mit der Wahrnehmung 
von Prüfungsangelegenheiten beauftragte Personen zu beeinflussen, so ist diese schriftliche Arbeit 
oder die mündliche Prüfung mit der Note „ungenügend“ (0 Punkte) zu bewerten. Der Besitz nicht 
zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben oder nach Beginn der mündlichen 
Prüfung steht deren Benutzung gleich, sofern der Kandidat nicht nachweist, dass der Besitz weder 
auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. In besonders schweren Fällen ist die gesamte Prüfung 
mit der Gesamtnote “ungenügend“ (0 Punkte) zu bewerten. 

 
(3) Besteht der Verdacht, dass ein benutztes Hilfsmittel unzulässig ist, so sind die Aufsichtsführenden 

in der schriftlichen Prüfung oder bei der Vorbereitung des Aktenvortrags und die Vorsitzenden der 
Prüfungsausschüsse in der mündlichen Prüfung befugt, dieses Hilfsmittel sicherzustellen. Hilfsmittel, 
die wegen einer Veränderung beanstandet werden, sind dem Kandidaten bis zur Ablieferung der 
betreffenden Prüfungsarbeit, spätestens bis zum Ende der dafür vorgesehenen Arbeitszeit, zu 
belassen. Verhindert der Kandidat die Sicherstellung oder nimmt er nach der Beanstandung nach 
Satz 2 eine Veränderung in den Hilfsmitteln vor, so wird die schriftliche Arbeit oder die mündliche 
Prüfung mit der Note “ungenügend“ (0 Punkte) bewertet. In besonders schweren Fällen gilt Absatz 
1 Satz 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


